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Mitteilung um Ausnahme gemäß Artikel 12 des DPR Nr. 146/2018 
Hinweis: Dem Antrag ist eine Ersatzerklärung im Sinne der Artikel 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 beizulegen. 

 

 

Meldeamtliche Daten 

Nachname:  Vorname:  

Steuernummer:  Geburtsdatum:  

Geburtsort: Italien Provinz:  Gemeinde:  

 Ausland Staat:    

Staatsbürgerscha

ft: 
Italienisch Ausländisch   

Wohnsitz 

Italien Ausland Staat:  

Adresse:  
Hausnum

mer: 
 

Stadt:  Provinz:  PLZ:  

Domizil in Italien (bei Personen mit Wohnsitz im Ausland) 

Adresse:  
Hausnum

mer: 
 

Gemeinde  Provinz:  PLZ:  

Subjekt, an das sich die Verwaltung für Informationen in Bezug auf die Eintragung wenden kann 

Nachname:  Vorname:  

E-Mail:  Telefon:  

Mobiltelefon:  Fax  

Inhaber/in der digitalen Unterschrift 

Nachname:  Vorname:  

E-Mail:  Telefon:  

Mobiltelefon:  Fax:  

Gegenstand der Abweichung 

 

Im Sinne des Artikels 3, Absatz 4, der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2067 für folgende Tätigkeiten an 

Kälteanlagen in Kühllastkraftfahrzeugen und -anhängern, an ortsfesten Kälteanlagen, Klimaanlagen und ortsfesten 

Wärmepumpen (Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe a) des DPR Nr. 146/2018): 

• Dichtheitskontrollen an Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase in einer Menge von 5 Tonnen CO2-

Äquivalent oder mehr enthalten, es sei denn, es handelt sich um hermetisch geschlossene Einrichtungen, die auch 

als solche gekennzeichnet sind und fluorierte Treibhausgase in einer Menge von weniger als 10 Tonnen CO2-

Äquivalent enthalten; 

• Rückgewinnung von fluorierten Treibhausgasen; 

• Installation; 

• Reparatur, Instandhaltung oder Wartung; 

Stilllegung. 

Mit Einschreibung in einen Ausbildungskurs zwecks Ausstellung 

eines Zertifikats über die Tätigkeit, mit vorgesehenem Abschluss am 
TT/MM/JJJJ 

Ausgeübt unter der Supervision von:  

(es können auch mehrere Supervisoren angegeben werden) 

Vorname, Nachname 

Nummer des Zertifikats 

 

Im Sinne des Artikels 2, Absatz 1, der Verordnung (EG) Nr. 304/2008 für folgende Tätigkeiten an ortsfesten 

Brandschutzeinrichtungen, welche fluorierte Treibhausgase enthalten (Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe b) des DPR Nr. 

146/2018): 

a) Dichtheitskontrollen an Einrichtungen, die mindestens 3 kg fluorierte Treibhausgase enthalten; 

b) Rückgewinnung von fluorierten Treibhausgasen, auch was die Feuerlöscher betrifft; 

c) Installation; 

d) Instandhaltung oder Reparatur; 

e) Stilllegung. 

Mit Einschreibung in einen Ausbildungskurs zwecks Ausstellung 

eines Zertifikats über die Tätigkeit, mit vorgesehenem Abschluss 

am: 

TT/MM/JJJJ 

Ausgeübt unter der Supervision von:  Vorname, Nachname 
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(es können auch mehrere Supervisoren angegeben werden) Nummer des Zertifikats 

 
Im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2066 für die Tätigkeiten der Installation, Wartung, Instandhaltung, 

Reparatur, Deaktivierung von elektrischen Schaltanlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten, oder für die 

Rückgewinnung von fluorierten Treibhausgasen (Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe c) des DPR Nr. 146/2018). 

Mit Einschreibung in einen Ausbildungskurs zwecks Ausstellung 

eines Zertifikats über die Tätigkeit, mit vorgesehenem Abschluss 

am: 

TT/MM/JJJJ 

Ausgeübt unter der Supervision von:  

(es können auch mehrere Supervisoren angegeben werden) 

Vorname, Nachname 

Nummer des Zertifikats 

 
Im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 306/2008 für die Tätigkeiten der Rückgewinnung von Lösungsmitteln auf der Basis 

fluorierter Treibhausgase aus ortsfesten Einrichtungen, in denen sie enthalten sind (Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe d) 

des DPR Nr. 146/2018). 

Mit Einschreibung in einen Ausbildungskurs zwecks Ausstellung 

eines Zertifikats über die Tätigkeit, mit vorgesehenem Abschluss 

am: 

TT/MM/JJJJ 

Ausgeübt unter der Supervision von:  

(es können auch mehrere Supervisoren angegeben werden) 

Vorname, Nachname 

Nummer des Zertifikats 

 
Im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 307/2008 für die Tätigkeiten der Rückgewinnung fluorierter Treibhausgase aus 

Klimaanlagen von motorbetriebenen Fahrzeugen, welche in den Geltungsbereich der Richtlinie 2006/40/EG fallen 

(Artikel 9, Absatz 1, des DPR Nr. 146/2018). 

Mit Einschreibung in einen Ausbildungskurs zwecks Ausstellung 

einer Bescheinigung, mit vorgesehenem Abschluss am: 
TT/MM/JJJJ 

Ausgeübt unter der Supervision von:  

(es können auch mehrere Supervisoren angegeben werden) 

Vorname, Nachname 

Nr. der Bescheinigung 

 


